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Absender:

Beratungsstelle 

Kontaktadresse 

Telefonnummer, Fax und Eamil

Erreichbarkeit

Ansprechperson

Stand 12. Juni 2007

Bleiberechtsregelung (IMK) vom 17.11.2006:

Arbeitsstellen für geduldete Ausländerinnen und Ausländer

Guten Tag,

am 17.11.2006 hat die Innenministerkonferenz (IMK) der Bundesländer eine Bleiberechtsregelung für langjährig geduldete Ausländerinnen und Ausländer beschlossen. Am gleichen Tag hat des Innenministerium Schleswig-Holstein hierzu den entsprechenden Erlass herausgegeben.

Die Betroffenen müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllen, um durch die Bleiberechtsregelung(IMK) eine befristete Aufenthaltserlaubnis zu erhalten. Entscheident ist die eigenständige (unabhängig von Ansprüchen auf Sozialleistungen) Sicherung des Lebensunterhaltes durch eine oder mehrere Beschäftigungsverhältnisse bis zum 30.09.2007. 

Erteilung der Aufenthaltserlaubnis / Arbeitserlaubnis nach Vorlage des Arbeitsplatzangebotes:

Die Bleiberechtsregelung(IMK) sieht vor, dass Ausländerinnen und Ausländern mit einer Duldung, die alle anderen Voraussetzungen erfüllen, eine befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt wird, wenn sie ein Arbeitsplatzangebot vorlegen und die Aufnahme der Erwerbstätigkeit vor dem 30.09.2007 erfolgen wird. 

Das Arbeitsplatzangebot muß verbindlich sein. Außerdem sollte der Arbeitplatz sozialversicherungspflichtig und dauerhaft sein und den Lebensunterhalt der Person / Familie ohne weitere Ansprüche auf Sozialleistungen absichern. 

"Dauerhaft" meint in der Regel "unbefristet", mit einer längerfristigen Prognose. Bei zeitlich-befristeten Arbeitsverträgen wird auch die Aufenthaltserlaubnis entsprechend befristet und kann später zu den gleichen Bedingungen verlängert werden. 

Wie gestalte ich ein erfolgreiches Arbeitsplatzangebot?

Ihr Arbeitsplatzangebot sollte folgende Angaben enthalten:

· Name, Anschrift der Arbeitgeberin / des Arbeitgebers

· und die Anschrift des Arbeitsortes

· Name, Anschrift, Geburtsdatum der / des Arbeitssuchenden

· Tätigkeit möglichst genau benennen (z.B. Küchenhilfe, Servicekraft, Verkaufshilfe, Verkäuferin usw.)

· Beginn der Beschäftigung

· Dauer des Arbeitsverhältnisses: 


- befristet bis... (bitte angeben, ob eine Verlängerung möglich oder beabsichtigt ist) 


- unbefristet / auf unbestimmte Zeit

· geplante Tagesarbeitszeiten, bzw. die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit

· Brutto-Stundenlohn oder durchschnittliches monatliches Brutto-Einkommen 
(wenn möglich, auch Netto-Einkommen angeben)

· Dauer der Probezeit

· Anzahl der Urlaubstage


Sie können auch direkt einen Arbeitsvertrag (oder Vorvertrag) abschliessen. Wenn die genannten Angaben enthalten sind, kann damit die Aufenthaltserlaubnis beantragt werden. Mit ihr ist eine unbeschränkte Arbeits​erlaubnis für jede unselbständige Erwerbstätigkeit gegeben, so dass die Arbeits​aufnahme direkt möglich ist. Das gilt auch für eine Beschäftigung bei Zeitarbeitsfirmen. 


Die obengenannten Angaben sollten Sie auch bei einem Arbeitsplatzangebot für eine Teilzeittätigkeit oder eine geringfügige, nicht-sozialversicherungspflichtige Beschäftigung machen. 

Personen, die die Voraussetzungen für die Bleiberechtsregelung (IMK) erfüllen, aber wegen der fehlenden Arbeitsstelle noch keine Aufenthaltserlaubnis bekommen, erhalten vorübergehend eine sogenannte "Duldung zur Arbeitssuche". Dadurch entfällt auch für sie die sogenannte Vorrangprüfung durch die Arbeitsagentur und auch eine Prüfung der Arbeitsbedingungen ist in der Regel nicht erforderlich. 

In jüngster Zeit gab es erhebliche Verzögerungen bei der Erteilung von Arbeitserlaubnissen. Die Bundesagentur für Arbeit und das Innenministerium Schleswig-Holstein haben jedoch inzwischen angeordnet, dass alle betroffenen Arbeitsuchenden nur noch die Ausländerbehörde informieren müssen. Die Ausländerbehörde erteilt sofort die Arbeitserlaubnis und gibt lediglich die Daten an die zuständige Arbeitsagentur weiter. Die Arbeitserlaubnis wird umgehend erteilt.

Für alle Nachfragen und Erläuterungen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Auskünfte erteilt auch die zuständige Ausländerbehörde. 

Mit freundlichem Gruß,

Name

Unterschrift 

Beratungsstelle

Familienname der / des Arbeitsuchenden
x
Geburtsdatum




x
Strasse





x
Ort





x
Telefon





x
Zuständige Ausländerbehörde:

Anschrift




x
Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter

x
Telefon





x
Fax





x
Öffnungszeiten




x
